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Dringliche Anfrage 

Fraktion DIE LINKE Hannover, den 16.08.2010 

Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen mit dem Glücksspielstaatsvertrag 

Der Glücksspielstaatsvertrag läuft aus. Er hat seine Ziele nicht erreicht. Dort, wo das pathologische 
Spielen - Glückspielsucht - am häufigsten anzutreffen ist, nämlich vor den Glücksspielautomaten, 
gibt es keine Verbote. Dagegen findet alles, was nach dem Glücksspielstaatsvertrag verboten ist, 
praktisch sanktionslos im Internet statt.  

Der Glücksspielstaatsvertrag ist hinsichtlich seiner Zielsetzung auch widersprüchlich. Seine Umset-
zung wurde inkonsequent verfolgt. Wetten werden als Glückspiele eingestuft. Wetten auf Pferde-
rennen sind erlaubt, Wetten auf Hunderennen verboten. Sportwetten sind eigentlich verboten, Ver-
stöße werden praktisch aber nicht verfolgt. An der Börse wird munter auf zukünftige Kurse gewet-
tet.  

Aus diesem Grund fragen wir die Landesregierung: 

1. Bestätigt die Landesregierung die getroffene Einschätzung, dass der Glücksspielstaatsvertrag 
seine Ziele verfehlt hat und nicht fortgeführt werden sollte? 

2. Teilt die Landesregierung die Einschätzung der Fraktion DIE LINKE, dass eine reine Liberali-
sierung das Problem der Umgehung der Verbote durch das Internet nicht lösen wird, weil 
auch ohne staatliches Verbot ein im Ausland ansässiger Glückspielanbieter seinen Sitz nicht 
ohne Not nach Deutschland verlegen wird, wenn er hier steuerpflichtig würde? 

3. Wie verhält sich die Landesregierung zu dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE, im Fall einer 
Liberalisierung von Sportwetten, Poker und anderen als Glücksspiel eingestuften kommerziel-
len Spielgelegenheiten mit einer Steuer dort anzusetzen, wo der einzige aus Sicht der Anbie-
ter notwendige Inlandsbezug besteht, nämlich bei der Werbung? 

 

Christa Reichwaldt 
Parlamentarische Geschäftsführerin  

 
(Ausgegeben am 16.08.2010) 


	Drucksache 16/2724
	Dringliche Anfrage
	Fraktion DIE LINKE
	Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen mit dem Glücksspielstaatsvertrag

